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§ 36 Stmk. LBG 2010
Friedhofsordnung

Stmk. LBG 2010 - Steiermarkisches Leichenbestattungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Fur jeden Friedhof ist vom Rechtstrager eine Friedhofsordnung zu erlassen, die, ausgenommen
Friedhofsordnungen von Gemeindefriedhofen, der Bewilligung durch die Bezirksverwaltungsbehdérde bedarf. Die
Bewilligung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 3, erster Satz, angefUhrten Voraussetzungen erfullt sind und keine
sanitatspolizeilichen Bedenken bestehen.

(2) Fur den Friedhof einer Gemeinde ist die Friedhofsordnung mit Verordnung der Gemeinde zu erlassen.

(3) Die Friedhofsordnung hat nahere Bestimmungen Uber Friedhofsareal, Abfallbeseitigung, Einteilung, Art und
Beschaffenheit der Graber (Reihengraber, Familiengraber, Urnengraber, Grifte etc.), BenUtzungsrechte an
Grabstatten, Turnus der Wiederbelegung der Graber, Vorschriften Uber das Verhalten auf dem Friedhof sowie
Bestimmungen Uber die Verwaltung des Friedhofes zu enthalten. Weiters kann sie auch Bestimmungen bezuglich der
wulrdigenden gartnerischen und kinstlerischen Gestaltung des Friedhofs vorsehen und im Hinblick auf
Sicherheitsbelange Befugnisse zur Errichtung von Grabstatten samt Fundamenten regeln.

(4) Die Friedhofsordnung ist am Haupteingang des Friedhofes und der Aufbahrungshalle oder der Leichenkammer
anzuschlagen und in der Friedhofsverwaltung zur Einsicht aufzulegen.

In Kraft seit 17.09.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 36 Stmk. LBG 2010 Friedhofsordnung
	Stmk. LBG 2010 - Steiermärkisches Leichenbestattungsgesetz 2010


